
14

Die Auflösung der Gesellschaft und die Uebertragung des 
Vermögens der Gesellschaft an eine andere Aktiengesellschaft 
oder an eine Kommanditgesellschaft auf Aktien gegen Ge­
währung von Aktien der übernehmenden Gesellschaft kann 
nur in einer zum Zwecke der Beschlussfassung hierüber be­
sonders berufenen ausserordentlichen Generalversammlung be­
schlossen werden.


